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Von: pressestelle@kultus.hessen.de
Betreff: AW: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 13. September 2018 um 10:02

An: damian.schmidt@diehumanisten.de
Kopie: Stefan.Loewer@kultus.hessen.de

Sehr geehrter Herr Schmidt,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage.
 
Staatlicher Religionsunterricht (also mit einem Bekenntnis) gilt nach Art. 7 Abs. 3 GG
ausschließlich für die öffentlichen Schulen. Die Schülerinnen und Schüler sind
verpflichtet an diesem staatlichen Religionsunterricht teilzunehmen, wenn für sie ein
jeweiliger bekenntnisorientierter Religionsunterricht eingerichtet ist.
 
Privatschulen sind in der Gestaltung frei. Entscheidet sich die Privatschule für einen
bekenntnisgebundenen Unterricht, ist sie allerdings an die Voraussetzungen
gebunden, die die jeweilige Religionsgemeinschaft vorgibt.
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen konnte.
 
Mit freundlichen Grüßen

Philipp Bender
Stellv. Pressesprecher

Referat M.2
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hessisches Kultusministerium
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 3682005
Mobil.: +49 151 12100674
Fax: +49 611 327152005
E-Mail: Philipp.Bender@kultus.hessen.de
Internet: http://www.kultusministerium.hessen.de
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Von:	Damian	Schmidt	PdH	<damian.schmidt@diehumanisten.de>	
Gesendet:	Mi6woch,	12.	September	2018	11:31
An:	Presse	(HKM)	<pressestelle@kultus.hessen.de>
Betreff:	Anfrage	zu	bekenntnisfreien	Schulen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Von: Pfaff, Ulrich Ulrich.Pfaff@msb.nrw.de
Betreff: WG: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 13. September 2018 um 17:16

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

Sehr	geehrter	Herr	Schmidt,
	
in	Nordrhein-Wes4alen	sind	die	öffentlichen	Grundschulen	und	Hauptschulen	entweder	
Gemeinscha=sschulen	oder	Bekenntnisschulen	(§	26	Absatz	1	bis	3	Schulgesetz	NRW).	Nach	§	
26	Absatz	4	Schulgesetz	NRW	sind	auch	Weltanschauungsschulen	möglich;	es	gibt	aber	keine	
solchen	Schulen.
	
hNps://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf
	
Zum	Religionsunterricht	verweise	ich	auf	die	StaTsTsche	Übersicht	Nr.	399	„Das	Schulwesen	in	
Nordrhein-Wes4alen	aus	quanTtaTver	Sicht“:
	
hNps://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/SchulstaTsTk/Amtliche-
Schuldaten/QuanTta_2017.pdf.
.
Religionsunterricht	wird	in	Nordrhein-Wes4alen	erteilt	als	evangelischer,	katholischer,	
islamischer,		orthodoxer,	syrisch-orthodoxer,	aleviTscher,	mennoniTscher	(nach	den	
Grundsätzen	des	MennoniTschen	Brüdergemeinden)	und	als	jüdischer	Religionsunterricht.
	
Mit	freundlichen	Grüßen,
	
Ulrich	Pfaff
Ministerium	für	Schule	und	Bildung	NRW
-	Referat	221	-
	
	
	
 
	
 
Von: Damian Schmidt PdH [mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de] 
Gesendet: Mittwoch, 12. September 2018 11:35
An: Poststelle MSB
Betreff: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen Schulen 
mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach“.
 
Die Schulordnung / das Landesschulgesetz Ihres Bundeslandes sieht dazu vor:
NRW: Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen mit Ausnahme 
der Weltanschauungsschulen (bekenntnisfreien Schulen).
 
Wir wüsste gern, wie viele staatliche/ öffentliche Schulen in Ihrem Bundesland offiziell 
im Sinne des Art. 7 GG als “bekenntnisfrei” gelten, bzw. ob für öffentlichen Schulen in 
Ihrem Bundesland die Möglichkeit besteht, sich als bekenntnisfrei zu erklären.

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/Schulstatistik/Amtliche-Schuldaten/Quantita_2017.pdf
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Bildung (berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, berufliche
Weiterbildung und Berufsabschlüsse). Es ermöglicht den Erwerb der allge-
mein bildenden Abschlüsse der Sekundarstufe II (Fachhochschulreife,
fachgebundene Hochschulreife, allgemeine Hochschulreife); die Ab-
schlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden.
(3) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind nach Fachbereichen, Be-
rufsfeldern, Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten gegliedert. Der
Unterricht in den Bildungsgängen ist in Lernbereiche eingeteilt. Er findet in
Fachklassen, im Klassenverband und in Kursen statt. Die Bildungsgänge
der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufs-
abschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung
vor.
(4) Die Berufsschule umfasst folgende Bildungsgänge:
1. Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung für Schüle-

rinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis, die den
schulischen Teil der Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsge-
setz und der Handwerksordnung vermitteln;

2. Vollzeitschulische Bildungsgänge für Schülerinnen und Schüler ohne
Berufsausbildungsverhältnis zur Vorbereitung auf Berufsabschlüsse
nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung;

3. Bildungsgänge, die Schülerinnen und Schülern ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
aus einem oder mehreren beruflichen Bereichen vermitteln und den
Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses
ermöglichen (Ausbildungsvorbereitung).

Die Bildungsgänge nach Nummer 1 und Nummer 2 führen nach Maßgabe
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu einem dem Hauptschulab-
schluss gleichwertigen Abschluss und zu einem dem Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschluss. Sie ermöglichen den
Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) und der Be-
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, den Erwerb von Zu-
satzqualifikationen und in mindestens dreijährigen Bildungsgängen den
Erwerb der Fachhochschulreife. Der Erwerb der Fachhochschulreife wird
auch in Verbindung mit einem zweijährigen Bildungsgang gemäß Absatz
6 Nummer 2 ermöglicht.
(5) Die Berufsfachschule umfasst folgende vollzeitschulische Bildungs-
gänge:
1. Einjährige Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und

Fertigkeiten im Sinne einer beruflichen Grundbildung und einen dem
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschluss ver-
mitteln oder den Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fachober-
schulreife) und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe ermöglichen, sowie zweijährige Bildungsgänge, in denen
darüber hinaus ein Berufsabschluss nach Landesrecht erworben wer-
den kann;

2. Zweijährige und dreijährige Bildungsgänge, die berufliche Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb des
schulischen Teils der Fachhochschulreife ermöglichen oder einen
Berufsabschluss nach Landesrecht vermitteln und den Erwerb der
Fachhochschulreife ermöglichen;

3. Dreijährige Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife ermöglichen oder mindestens dreijährige Bildungsgänge,
die einen Berufsabschluss nach Landesrecht vermitteln und den
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife ermöglichen. § 18 Abs. 2 bis
4 gilt entsprechend.

Der Eintritt in Bildungsgänge nach Nummer 3, die den Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife ermöglichen, setzt die Berechtigung zum Besuch
der gymnasialen Oberstufe voraus. Das Ministerium kann zulassen, dass
neben den Bildungsgängen nach Nummern 1 bis 3 Lehrgänge zur Vermitt-
lung beruflicher Kenntnisse eingerichtet werden. Bildungsgänge nach
Nummer 2 und Nummer 3, die neben der Vermittlung eines Berufsab-
schlusses nach Landesrecht zusätzlich auf Berufsabschlüsse nach dem
Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vorbereiten, dauern
dreieinhalb Jahre.
(6) Die Fachoberschule umfasst folgende vollzeitschulische Bildungsgän-
ge:
1. Zweijährige Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten

und Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb der Fachhochschulreife
ermöglichen;

2. Bildungsgänge für berufserfahrene Schülerinnen und Schüler, die
berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln sowie
in einem Jahr zur Fachhochschulreife und in zwei Jahren zur allge-
meinen oder fachgebundenen Hochschulreife führen.

(7) Die Fachschule vermittelt in ein- bis dreijährigen vollzeitschulischen Bil-
dungsgängen eine berufliche Weiterbildung und ermöglicht in den mindes-
tens zweijährigen Bildungsgängen den Erwerb der Fachhochschulreife.
(8) Die Bildungsgänge gemäß Absatz 6 und 7 können auch in Teilzeitform
oder einer Kombination aus Vollzeit- und Teilzeitform eingerichtet werden.

§ 23 
Weiterbildungskolleg

(1) Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendreal-
schule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der
Hochschulreife). Ein Weiterbildungskolleg muss mindestens zwei Bil-
dungsgänge umfassen. § 82 Abs. 9 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.

(2) Der Bildungsgang der Abendrealschule führt zu den Abschlüssen:
1. Hauptschulabschluss;
2. Hauptschulabschluss nach Klasse 10;
3. mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife), der nach Maßgabe

der Ausbildungs- und Prüfungsordnung mit der Berechtigung zum
Besuch von Bildungsgängen des Berufskollegs, die zur allgemeinen
Hochschulreife führen, verbunden sein kann. 

Der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) wird in einem zentralen
Abschlussverfahren erworben.
(3) Die Bildungsgänge von Abendgymnasium und Kolleg führen
1. in einem dreijährigen Bildungsgang zur allgemeinen Hochschulreife,
2. zur Fachhochschulreife oder zum schulischen Teil der Fachhoch-

schulreife.
(4) Das Weiterbildungskolleg soll schulfachlich und organisatorisch mit
den Einrichtungen der Weiterbildung zusammenarbeiten, die Lehrgänge
zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen anbieten. Die Zusam-
menarbeit erstreckt sich insbesondere auf die Abstimmung der schulab-
schlussbezogenen Bildungsangebote, auf gemeinsame schulabschluss-
bezogene Unterrichtsveranstaltungen und auf den Einsatz von Lehrerin-
nen und Lehrern. Die Bildungsangebote der Berufskollegs in der Region
sind in die Abstimmung einzubeziehen.

§ 24 
Studienkollegs, Kolleg für 

Aussiedlerinnen und Aussiedler
(1) Die Studienkollegs an Hochschulen und das Kolleg für Aussiedlerinnen
und Aussiedler vermitteln Personen mit ausländischen Vorbildungsnach-
weisen die Eignung zur Aufnahme eines Studiums an deutschen Hoch-
schulen.
(2) Der Besuch des Studienkollegs dauert in der Regel ein Jahr. Der Be-
such des Kollegs für Aussiedler dauert in der Regel bis zu zwei Jahre. Der
Unterricht wird im Klassenverband und in ergänzenden Kursen erteilt. Am
Ende des Bildungsgangs wird die Eignung zur Aufnahme eines Studiums
durch eine Prüfung festgestellt.
(3) Die Studienkollegs unterstehen der  schulfachlichen Aufsicht. Das Mi-
nisterium erlässt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung im Einvernehmen
mit dem für die Hochschulen zuständigen Ministerium.

§ 25 
Schulversuche, Versuchsschulen, Experimentierklausel

(1) Schulversuche dienen dazu, das Schulwesen weiterzuentwickeln. Da-
zu können insbesondere Abweichungen von Aufbau und Gliederung des
Schulwesens sowie Veränderungen oder Ergänzungen der Unterrichtsin-
halte, der Unterrichtsorganisation sowie der Formen der Schulverfassung
und der Schulleitung zeitlich und im Umfang begrenzt erprobt werden. In
Schulversuchen müssen die nach diesem Gesetz vorgesehenen Ab-
schlüsse erreicht werden können.
(2) Zur Erprobung von Abweichungen, Veränderungen oder Ergänzungen
grundsätzlicher Art können Versuchsschulen errichtet werden. Der Besuch
von Versuchsschulen ist freiwillig.
(3) Zur Erprobung neuer Modelle erweiterter Selbstverwaltung und Eigen-
verantwortung kann Schulen auf deren Antrag im Rahmen einer Koopera-
tionsvereinbarung mit dem Schulträger und der Schulaufsichtsbehörde ge-
stattet werden, abweichend von den bestehenden Rechtsvorschriften bei
der Stellenbewirtschaftung, der Personalverwaltung, der Sachmittelbewirt-
schaftung und der Unterrichtsorganisation selbstständige Entscheidungen
zu treffen und neue Modelle der Schulleitung und der Schulmitwirkung zu
erproben. Es muss gewährleistet sein, dass die Standards der Abschlüsse
den an anderen Schulen erworbenen Abschlüssen entsprechen und die
Anerkennung der Abschlüsse in den Ländern der Bundesrepublik
Deutschland gesichert ist.
(4) Schulversuche, Versuchsschulen und Modellvorhaben bedürfen der
Genehmigung des Ministeriums. Dabei werden Inhalt, Ziel, Durchführung
und Dauer in einem Programm festgelegt.
(5) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten auch für Ersatzschulen.

Zweiter Abschnitt 
Weltanschauliche Gliederung der Grundschule 

und der Hauptschule
§ 26 

Schularten
(1) Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder
Weltanschauungsschulen. Hauptschulen sind in der Regel Gemein-
schaftsschulen.
(2) In Gemeinschaftsschulen werden die Schülerinnen und Schüler auf der
Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christ-
lichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Über-
zeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen.
(3) In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evan-
gelischen Glaubens oder einer anderen Religionsgemeinschaft nach den
Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und erzogen.
Zum evangelischen Bekenntnis im Sinne dieser Vorschrift gehören auch
die bekenntnisverwandten Gemeinschaften.

Damian Schmidt


Damian Schmidt
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(4) In Weltanschauungsschulen werden die Schülerinnen und Schüler
nach den Grundsätzen ihrer Weltanschauung unterrichtet und erzogen. An
Weltanschauungsschulen wird Religionsunterricht nicht erteilt.
(5) In Gemeinden mit verschiedenen Schularten können die Eltern die
Schulart zu Beginn jedes Schuljahres wählen. Der Wechsel in eine Schule
einer anderen Schulart ist während des Schuljahres nur aus wichtigem
Grund zulässig. Schülerinnen und Schüler einer Minderheit können die
Schule einer benachbarten Gemeinde besuchen, falls in ihrer Gemeinde
die gewünschte Schulart nicht besteht.
(6) In Schulen aller Schularten soll bei der Lehrereinstellung auf die Kon-
fession der Schülerinnen und Schüler Rücksicht genommen werden. An
Bekenntnisschulen müssen
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter und
2. die übrigen Lehrerinnen und Lehrer dem betreffenden Bekenntnis

angehören.
Sie müssen bereit sein, im Sinne von Absatz 3 Satz 1 an diesen Schulen
zu unterrichten und zu erziehen. Zur Sicherung des Unterrichts sind Aus-
nahmen von Satz 2 Nummer 2 zulässig.
(7) An einer Bekenntnisschule mit mehr als zwölf Schülerinnen und Schü-
lern einer konfessionellen Minderheit ist eine Lehrerin oder ein Lehrer des
Bekenntnisses der Minderheit einzustellen, die oder der Religionsunter-
richt erteilt und in anderen Fächern unterrichtet. Weitere Lehrerinnen und
Lehrer des Bekenntnisses der Minderheit sind unter Berücksichtigung der
Zahl der Schülerinnen und Schüler der Minderheit und der Gesamtschüler-
zahl der Schule einzustellen.

§ 27 
Bestimmung der Schulart 

von Grundschulen
(1) Auf Antrag der Eltern sind Grundschulen als Gemeinschaftsschulen,
Bekenntnisschulen oder Weltanschauungsschulen zu errichten, soweit die
Mindestgröße (§ 82) gewährleistet ist. Der Antrag muss von Eltern gestellt
werden, die mindestens ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler vertre-
ten, die ein geordneter Schulbetrieb erfordert. Antragsberechtigt sind die
Eltern, deren Kinder für den Besuch der Schule in Frage kommen und eine
bestehende Schule der gewünschten Schulart in zumutbarer Weise nicht
erreichen können.
(2) Bei der Errichtung einer Grundschule bestimmen die im Gebiet des
Schulträgers wohnenden Eltern, deren Kinder für den Besuch der Schule
in Frage kommen, in einem Abstimmungsverfahren die Schulart. Hierbei
und bei der Anmeldung für die Schule muss die Mindestgröße erreicht wer-
den.
(3) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Grundschule in eine andere
Schulart um, wenn
1. a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und Schüler der Schu-

le dies beantragen oder
b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung (§

80) beschließt, ein Abstimmungsverfahren durchzuführen
und
2. die Eltern von mehr als der Hälfte der Schülerinnen und Schüler

sich anschließend in einem Abstimmungsverfahren dafür ent-
scheiden.

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können erst nach drei Jah-
ren erneut durchgeführt werden.
(4) Die Eltern haben für jedes Kind gemeinsam eine Stimme. Das Abstim-
mungsverfahren ist geheim. Die Einzelheiten des Verfahrens regelt das
Ministerium durch Rechtsverordnung.
(5) Wird eine Schule durch die Zusammenlegung von Schulen errichtet (§
81 Abs. 2 Satz 2), findet kein Abstimmungsverfahren nach Absatz 2 statt,
wenn allein Gemeinschaftsschulen oder Schulen desselben Bekenntnis-
ses oder derselben Weltanschauung zusammengelegt werden.

§ 28 
Bestimmung der Schulart 

von Hauptschulen
(1) Hauptschulen werden von Amts wegen als Gemeinschaftsschulen er-
richtet. Auf Antrag der Eltern ist eine Hauptschule als Bekenntnisschule
oder Weltanschauungsschule zu errichten, wenn gewährleistet ist, dass ei-
ne Gemeinschaftsschule in zumutbarer Weise erreichbar ist. Der Antrag
muss von im Gebiet des Schulträgers wohnenden Eltern gestellt werden,
die mindestens ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler vertreten, die ein
geordneter Schulbetrieb erfordert. In einem anschließenden Abstim-
mungsverfahren und bei der Anmeldung für die Schule muss die für einen
geordneten Schulbetrieb erforderliche Schülerzahl erreicht werden.
(2) Ein Schulträger wandelt eine bestehende Bekenntnishauptschule in ei-
ne Gemeinschaftshauptschule um, wenn
1. a) die Eltern eines Zehntels der Schülerinnen und Schüler der Schu-

le dies beantragen oder
b) der Schulträger im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung (§

80) beschließt, ein Abstimmungsverfahren durchzuführen
und
2. die Eltern eines Drittels der Schülerinnen und Schüler sich an-

schließend in einem Abstimmungsverfahren dafür entscheiden.

Verfahren nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b können erst nach drei Jah-
ren erneut durchgeführt werden.
(3) Für das Verfahren gilt § 27 Abs. 4.

Dritter Teil 
Unterrichtsinhalte

§ 29 
Unterrichtsvorgaben

(1) Das Ministerium erlässt in der Regel schulformspezifische Vorgaben
für den Unterricht (Richtlinien, Rahmenvorgaben, Lehrpläne). Diese legen
insbesondere die Ziele und Inhalte für die Bildungsgänge, Unterrichtsfä-
cher und Lernbereiche fest und bestimmen die erwarteten Lernergebnisse
(Bildungsstandards).
(2) Die Schulen bestimmen auf der Grundlage der Unterrichtsvorgaben
nach Absatz 1 in Verbindung mit ihrem Schulprogramm schuleigene Un-
terrichtsvorgaben.
(3) Unterrichtsvorgaben nach den Absätzen 1 und 2 sind so zu fassen,
dass für die Lehrerinnen und Lehrer ein pädagogischer Gestaltungsspiel-
raum bleibt.

§ 30 
Lernmittel

(1) Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt
sind, von den Schülerinnen und Schülern über einen längeren Zeitraum
genutzt zu werden.
(2) Lernmittel dürfen vom Ministerium nur zugelassen werden, wenn sie
1. Rechtsvorschriften nicht widersprechen,
2. den Unterrichtsvorgaben entsprechen,
3. den Schülerinnen und Schülern individuelle Lernwege eröffnen und

selbstständiges Arbeiten durch methodische und mediale Vielfalt för-
dern,

4. dem Stand der Wissenschaft entsprechen und
5. nicht ein diskriminierendes Verständnis fördern.
(3) Lernmittel dürfen an Schulen nur eingeführt werden, wenn sie zugelas-
sen sind. Über die Einführung von Lernmitteln entscheidet die Schulkonfe-
renz.
(4) Lernmittel für den Religionsunterricht werden im Einvernehmen mit der
Kirche oder der Religionsgemeinschaft zugelassen.
(5) Das Ministerium regelt das Zulassungsverfahren.

§ 31 
Religionsunterricht

(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen mit
Ausnahme der Weltanschauungsschulen (bekenntnisfreien Schulen). Er
wird nach Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Lehren und
Grundsätzen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt.
Religionsunterricht wird erteilt, wenn er allgemein eingeführt ist und an der
einzelnen Schule mindestens zwölf Schülerinnen und Schüler dem ent-
sprechenden Bekenntnis angehören.
(2) Das Ministerium erlässt die Unterrichtsvorgaben für den Religionsun-
terricht im Einvernehmen mit der Kirche oder der Religionsgemeinschaft.
Die Zahl der Unterrichtsstunden setzt das Ministerium im Benehmen mit
der Kirche oder der Religionsgemeinschaft fest.
(3) Lehrerinnen und Lehrer bedürfen für die Erteilung des Religionsunter-
richts des staatlichen Unterrichtsauftrags und einer Bevollmächtigung
durch die Kirche oder die Religionsgemeinschaft. Religionsunterricht kann,
soweit keine staatlich ausgebildeten Lehrkräfte zur Verfügung stehen,
durch Geistliche, kirchliche Lehrkräfte, von der Religionsgemeinschaft be-
auftragte Lehrkräfte oder von ausgebildeten Katechetinnen und Kateche-
ten erteilt werden. Sie bedürfen dazu des staatlichen Unterrichtsauftrags
und einer Bevollmächtigung durch die Kirche oder Religionsgemeinschaft.
(4) Niemand darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. Leh-
rerinnen und Lehrern, die die Erteilung des Religionsunterrichts ablehnen,
dürfen hieraus keine dienstrechtlichen Nachteile erwachsen.
(5) Der Religionsunterricht unterliegt der staatlichen Schulaufsicht, die sich
insbesondere  auf die Ordnung  und Durchführung  des Unterrichts  er-
streckt. Die Kirche oder die Religionsgemeinschaft hat ein Recht auf Ein-
sichtnahme in den Religionsunterricht; das Recht der obersten Kirchenlei-
tung, den Religionsunterricht zu besuchen, bleibt unberührt. Das Verfah-
ren der Einsichtnahme wird durch Vereinbarung des Ministeriums mit der
Kirche oder der Religionsgemeinschaft geregelt.
(6) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teilnahme am Religionsun-
terricht auf Grund der Erklärung der Eltern oder - bei Religionsmündigkeit
der Schülerin oder des Schülers - auf Grund eigener Erklärung befreit. Die
Erklärung ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich zu übermit-
teln. Die Eltern sind über die Befreiung zu informieren.

§ 32 
Praktische Philosophie, Philosophie

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen,
nehmen am Fach Praktische Philosophie teil, soweit dieses Fach in der
Ausbildungsordnung vorgesehen und an der Schule eingerichtet ist. In der
gymnasialen Oberstufe besteht die Verpflichtung, nach einer Befreiung
vom Religionsunterricht das Fach Philosophie zu belegen.

Damian Schmidt




Konfession 1) 2017/18
Grund-
schule

Volks-
schule

PRIMUS-
Schule

Haupt-
schule

Real-
schule

Sekundar-
schule

Gemein-
schafts-
schule

Gesamt-
schule

Gym-
nasium

Freie
Waldor-
Schule

Förder-
schule 

G/H

Förder-
schule 
R/Gy

Förder-
schule 

BK

Berufs-
kolleg

alle
Schul-

formen

Schülerinnen
und Schüler 638.438 272 2.041 72.066 219.990 57.877 4.184 307.975 519.798 18.597 76.446 435 5.557 556.546 2.480.222

davon
röm.-katholisch 210.864 185 513 21.209 78.143 22.259 1.629 103.067 220.055 4.487 23.970 155 1.901 202.775 891.212
evangelisch 138.254 65 638 12.168 50.232 15.295 1.178 79.976 148.165 5.475 16.512 135 1.631 138.671 608.395
islamisch 124.082 - 342 21.882 49.467 8.702 549 60.881 55.793 444 12.542 36 712 79.538 414.970

alevitisch 949 - - 97 459 39 1 606 707 8 104 - 10 1.026 4.006
syrisch-orthodox 1.396 - - 188 574 69 7 758 732 3 136 - 5 1.181 5.049
sonstige orthodox 14.250 5 20 2.421 4.740 953 41 5.261 8.597 101 1.153 5 64 8.198 45.809

jüdisch 532 - 1 14 104 11 - 118 581 5 22 1 5 194 1.588
mennonitische Brüdergemeinden 307 - - 10 189 - - 52 118 2 21 - - 206 905
andere Konfession 25.056 2 63 4.064 8.677 2.071 160 10.478 14.395 1.309 2.235 10 162 25.438 94.120

ohne Konfession 122.748 15 464 10.013 27.405 8.478 619 46.778 70.655 6.763 19.751 93 1.067 99.319 414.168

nachrichtlich: vom Religionsunterricht abgemeldet (aber bei den Konfessionszugehörigkeiten mitgezählt)
röm.-katholisch (abgemeldet) 856 - - 705 1.109 111 15 2.830 6.527 39 216 12 13 3.035 15.468
evangelisch (abgemeldet) 874 - - 417 1.193 196 19 2.586 5.709 104 213 11 12 2.171 13.505

Schülerinnen
und Schüler 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

davon
röm.-katholisch 33,0% 68,0% 25,1% 29,4% 35,5% 38,5% 38,9% 33,5% 42,3% 24,1% 31,4% 35,6% 34,2% 36,4% 35,9%
evangelisch 21,7% 23,9% 31,3% 16,9% 22,8% 26,4% 28,2% 26,0% 28,5% 29,4% 21,6% 31,0% 29,4% 24,9% 24,5%
islamisch 19,4% - 16,8% 30,4% 22,5% 15,0% 13,1% 19,8% 10,7% 2,4% 16,4% 8,3% 12,8% 14,3% 16,7%

alevitisch 0,1% - - 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% - 0,2% 0,2% 0,2%
syrisch-orthodox 0,2% - - 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% - 0,1% 0,2% 0,2%
sonstige orthodox 2,2% 1,8% 1,0% 3,4% 2,2% 1,6% 1,0% 1,7% 1,7% 0,5% 1,5% 1,1% 1,2% 1,5% 1,8%

jüdisch 0,1% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
mennonitische Brüdergemeinden 0,0% - - 0,0% 0,1% - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - 0,0% 0,0%
andere Konfession 3,9% 0,7% 3,1% 5,6% 3,9% 3,6% 3,8% 3,4% 2,8% 7,0% 2,9% 2,3% 2,9% 4,6% 3,8%

ohne Konfession 19,2% 5,5% 22,7% 13,9% 12,5% 14,6% 14,8% 15,2% 13,6% 36,4% 25,8% 21,4% 19,2% 17,8% 16,7%

nachrichtlich: vom Religionsunterricht abgemeldet (aber bei den Konfessionszugehörigkeiten mitgezählt)
röm.-katholisch (abgemeldet) 0,1% - - 1,0% 0,5% 0,2% 0,4% 0,9% 1,3% 0,2% 0,3% 2,8% 0,2% 0,5% 0,6%
evangelisch (abgemeldet) 0,1% - - 0,6% 0,5% 0,3% 0,5% 0,8% 1,1% 0,6% 0,3% 2,5% 0,2% 0,4% 0,5%

1) wird nicht im Weiterbildungskolleg erhoben

Schülerinnen und Schüler

Verteilung

2.3 KONFESSIONEN

2.3 Konfessionen
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evang.

Gemein-

schafts-

schule

jüdisch röm.-kath.
Menno-

nitisch

Welt-

anschau-

ungs-

schule

zusam-

men
evang.

Gemein-

schafts-

schule

röm.-kath.
zusam-

men

Schulen 88 1.881 2 814 1 1 2.787 5 282 31 318

Schülerinnen
und Schüler 19.109 437.787 258 181.176 96 12 638.438 1.094 62.571 8.401 72.066

davon -

röm.-katholisch 3.275 116.535 - 91.045 - 9 210.864 112 17.949 3.148 21.209

evangelisch 7.467 103.612 2 27.172 1 - 138.254 624 10.302 1.242 12.168

islamisch 2.350 98.628 - 23.104 - - 124.082 128 19.500 2.254 21.882

-

alevitisch 26 748 - 175 - - 949 - 87 10 97

syrisch-orthodox 27 889 - 480 - - 1.396 - 150 38 188

sonstige orthodox 427 9.939 2 3.882 - - 14.250 25 2.150 246 2.421

-

jüdisch 12 211 233 76 - - 532 - 12 2 14

andere Konfession 1.615 17.825 - 5.518 95 3 25.056 96 3.620 348 4.064

ohne Konfession 3.905 89.128 21 29.694 - - 122.748 109 8.792 1.112 10.013

nachrichtlich: vom Religionsunterricht abgemeldet (aber bei den Konfessionszugehörigkeiten mitgezählt)

röm.-katholisch (abgemeldet) 4 616 - 236 - 856 - 705 - 705

evangelisch (abgemeldet) 14 810 - 50 - 874 - 417 - 417

Schülerinnen
und Schüler 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

davon

röm.-katholisch 17,1% 26,6% - 50,3% - 75,0% 33,0% 10,2% 28,7% 37,5% 29,4%

evangelisch 39,1% 23,7% 0,8% 15,0% 1,0% - 21,7% 57,0% 16,5% 14,8% 16,9%

islamisch 12,3% 22,5% - 12,8% - - 19,4% 11,7% 31,2% 26,8% 30,4%

alevitisch 0,1% 0,2% - 0,1% - - 0,1% - 0,1% 0,1% 0,1%

syrisch-orthodox 0,1% 0,2% - 0,3% - - 0,2% - 0,2% 0,5% 0,3%

sonstige orthodox 2,2% 2,3% 0,8% 2,1% - - 2,2% 2,3% 3,4% 2,9% 3,4%

jüdisch 0,1% 0,0% 90,3% 0,0% - - 0,1% - 0,0% 0,0% 0,0%

andere Konfession 8,5% 4,1% - 3,0% 99,0% 25,0% 3,9% 8,8% 5,8% 4,1% 5,6%

ohne Konfession 20,4% 20,4% 8,1% 16,4% - - 19,2% 10,0% 14,1% 13,2% 13,9%

nachrichtlich: vom Religionsunterricht abgemeldet (aber bei den Konfessionszugehörigkeiten mitgezählt)

röm.-katholisch (abgemeldet) 0,0% 0,1% - 0,1% - - 0,1% - 1,1% - 1,0%

evangelisch (abgemeldet) 0,1% 0,2% - 0,0% - - 0,1% - 0,7% - 0,6%

1) wird nicht im Weiterbildungskolleg erhoben

Schülerinnen und Schüler

Verteilung

Konfession 1) 2017/18

Grundschule Hauptschule

2 SCHULEN, KLASSEN UND SCHÜLER(-INNEN)

2.3.1 Konfessionen an Bekenntnisschulen
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Von: Pressestelle@bimi.landsh.de
Betreff: AW: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 17. September 2018 um 12:29

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

Sehr	geehrter	Herr	Schmidt,
folgende	Informa4on	zu	Ihrer	Anfrage	kann	ich	Ihnen	geben:
	
Hinsichtlich	der	öffentlichen	Schulen	sieht	das	SchulG	in	SH	keine	bekenntnisfreien	Schulen	
vor.	In	§	7	Abs.	1	S.	1	SchulG	ist	ausnahmslos	geregelt,	dass	der	Religionsunterricht	in	den	
öffentlichen	Schulen	ordentliches	Lehrfach	ist.
	
In	Wahrnehmung	des	Grundrechtes	auf	Privatschulgründung	gem.	Art.	7	Abs.	4	S.	1	GG	
können	jedoch	Schulen	in	freier	TrägerschaM	z.	B.	als	Weltanschauungsschulen	oder	
bekenntnisfreie	Schulen	errichtet	und	betrieben	werden	(siehe:	§	7	Abs.	3	SchulG).	Gleiches	
gilt	im	Übrigen	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	von	Bekenntnisschulen.
	
	
Mit	besten	Grüßen
 
Patricia Zimnik
Stellvertr.	Pressesprecherin	u.
Referen4n	für	Öffentlichkeitsarbeit	
------------------------------------------------------------

	
Ministerium	für	Bildung,	
WissenschaM	und	Kultur
Brunswiker	Straße	16-22
24105	Kiel
	
T							+49	431	988-5807
F							+49	431	988-5815
Patricia.Zimnik@bimi.landsh.de
www.schleswig-holstein.de
twieer:	@schulesh,	Instagram:	Schule_SH
	
Über	dieses	E-Mail-Posgach	kein	Zugang	für	elektronisch	signierte	oder	verschlüsselte	Dokumente.
	
	
 
Von: Damian Schmidt PdH [mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de] 
Gesendet: Mittwoch, 12. September 2018 11:51
An: Pressestelle (MBWK)
Betreff: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen Schulen 
mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach“.
 

mailto:Patricia.Zimnik@bimi.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/


Von: TMBJS Reske, Nicole Nicole.Reske@tmbjs.thueringen.de
Betreff: WG: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 27. September 2018 um 10:55

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

Sehr	geehrter	Herr	Schmidt,
	
Ihre	Anfrage	zum	Thema	„bekenntnisfreie	Schulen“	vom	12.	September	2018	ist	mir	zur
Bearbeitung	übertragen	worden.	Bezüglich	der	gestellten	Fragen	kann	ich	Ihnen	Folgendes
miHeilen:
	
Wie	viele	staatliche/	öffentliche	Schulen	gelten	in	Ihrem	Bundesland	offiziell	im	Sinne	des
Art.	7	GG	als	“bekenntnisfrei”	bzw.		besteht	für	öffentlichen	Schulen	in	Ihrem	Bundesland
die	Möglichkeit,	sich	als	bekenntnisfrei	zu	erklären?
	
Eine	bekenntnisfreie	Schule	weist		jegliche	religiös-weltanschauliche	OrienOerung	zurück;
folglich	kann	innerhalb	dieser	Schule	kein	Religionsunterricht	gemäß	Art.	7	Abs.	3	GG	erteilt
werden.
	
Art.	7	Abs.	3	Satz	1	GG	legt	jedoch	grundsätzlich	fest,	dass	der	Religionsunterricht	in	den
öffentlichen	Schulen	mit	Ausnahme	der	bekenntnisfreien	Schulen	ordentliches	Lehrfach	ist.
Für	die	BesOmmung	des	Schultyps	der	Thüringer	öffentlichen	Schule	ist	allerdings	die
Richtungsentscheidung	des	Thüringer	Verfassungsgebers	maßgeblich.	Zugunsten	der	in
religiöser-und	weltanschaulicher	Hinsicht	neutralen	Gemeinscha\sschule	schließt	diese
sowohl	den	Typ	der	Bekenntnis-	oder	Weltanschauungsschule,	als	auch	den	der	hier
angefragten	bekenntnisfreien	Schule	aus.	Denn	zum	einen	werden	gem.	Art.	24	Abs.	2
ThürVerf	in	den	öffentlichen	Schulen	die	Schülerinnen	und	Schüler	gemeinsam	und
ungeachtet	des	Bekenntnisses	und	der	Weltanschauung	unterrichtet	und		zum	anderen	wird
mit	Art.	25	Abs.	1	ThürVerf	der	Religionsunterricht	als	ordentliches	Lehrfach,	d.h.	Pflichcach
unter	staatlicher	Aufsicht,	in	den	öffentlichen	Schulen	-ohne	den	Zusatz	„mit	Ausnahme	der
bekenntnisfreien	Schulen“-	festgeschrieben.	Dementsprechend	wurden	der	Ethik-	und		der
Religionsunterricht	an	allen	öffentlichen	Schulen	eingeführt	und	werden	dort	landesweit
unter	BerücksichOgung	des	§	46	ThürSchulG	erteilt.
	
Folglich	gelten	im	Freistaat	Thüringen	keine	staatlichen/öffentlichen	Schulen	als
bekenntnisfrei	bzw.	gibt	es	auch	keine	Möglichkeit,	sich	als	bekenntnisfrei	zu	erklären.
	
An	wie	vielen	öffentlichen	Schulen	(in	absoluten	wie	auch	in	Prozentzahlen)	wird	staatlicher
Religionsunterricht	erteilt	bzw.	ist	vorgesehen?	Für	wie	viele	Glaubensrichtungen	wird
insgesamt	Religionsunterricht	erteilt?
	
An		allen	öffentlichen	Schulen,	also	100	%,	wird	Religionsunterricht	erteilt	bzw.	ist	dieser
vorgesehen.	Dabei	kann	es	durchaus	vorkommen,	dass	Religionsunterricht	klassen-,
klassenstufen-,	schul-	oder	auch	schulartübergreifend	erteilt	wird.
Der	Religionsunterricht	wird	bekenntnisgebunden	gegenwärOg	als	Evangelische,	Jüdische	und
Katholische	Religionslehre	unterrichtet.
	
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
 
 
Nicole Reske
Referentin
________________________________________________________

mailto:NicoleNicole.Reske@tmbjs.thueringen.de
mailto:NicoleNicole.Reske@tmbjs.thueringen.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de


________________________________________________________
THÜRINGER MINISTERIUM FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT
Referat 31| Gesetzgebung, Schulfinanzierung, Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten der Abteilung
Werner-Seelenbinder-Straße 7 | 99096 Erfurt
Tel: +49 361 57341-1326| Fax: +49 361 57141-1326
www.tmbjs.de
nicole.reske@tmbjs.thueringen.de
 
Bitte neue Rufnummer beachten!
 
Die E-Mail-Adresse des Absenders ist nur für den Empfang	einfacher
Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung geeignet.
 

Von: Damian Schmidt PdH [mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de] 
Gesendet: Mittwoch, 12. September 2018 11:37
An: TMBJS Pressestelle
Betreff: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den
öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen
ordentliches Lehrfach“.
 
Die Schulordnung / das Landesschulgesetz Ihres Bundeslandes sieht dazu
vor:
Thüringen: Religionsunterricht und Ethikunterricht sind in den staatlichen
Schulen ordentliche Lehrfächer.
 
Wir wüsste gern, wie viele staatliche/ öffentliche Schulen in Ihrem
Bundesland offiziell im Sinne des Art. 7 GG als “bekenntnisfrei” gelten,
bzw. ob für öffentlichen Schulen in Ihrem Bundesland die Möglichkeit
besteht, sich als bekenntnisfrei zu erklären.
 
Darüber hinaus würde uns interessieren, an wie vielen öffentlichen Schulen
(in absoluten wie auch in Prozentzahlen) staatlicher Religionsunterricht
erteilt wird bzw. vorgesehen ist, sowie, für wie viele Glaubensrichtungen
insgesamt Religionsunterricht erteilt wird.
 
Über eine zeitnahe Antwort würde ich mich freuen.
 

 

Viele Grüße
 
Damian Schmidt
Mitglied des Bundesvorstands
Stellv. Generalsekretär
Stellv. Leiter AG Säkularisierung
Kandidat zur Europawahl 2019
Mitglied im Landesverband Berlin
 
damian.schmidt@diehumanisten.de

http://www.tmbjs.de/
mailto:nicole.reske@tmbjs.thueringen.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de


Von: Nolten-Heinrichs, Carola (BM) Carola.Nolten-Heinrichs@bm.rlp.de
Betreff: Ihre Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen vom 12. September 2018
Datum: 2. Oktober 2018 um 12:24

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

Sehr	geehrter	Herr	Schmidt,
	
zu	Ihrer	o.g.	Anfrage	kann	ich	Ihnen	mi8eilen,	dass	es	in	Rheinland-Pfalz	1460	allgemein-	und
berufsbildende	öffentliche	Schulen	gibt.
Alle	diese	Schulen	sind	neutral	–	sprich:	bekenntnisfrei	-	hinsichtlich	der	Konfession	ihres
Trägers.
	
Nach	dem	von	Ihnen	bereits	ziMerten	Art.	7	GG	ist	der	Religionsunterricht	an	diesen	Schulen
ordentliches	Lehrfach.	Es	triR	den	Sachverhalt	nicht,	von	einem	staatlichen
Religionsunterricht	zu	sprechen.	Der	Religionsunterricht	wird	nach	einem	staatlichen	Lehrplan
erteilt,	über	den	es	mit	der	jeweiligen	ReligionsgemeinschaW	oder	Kirche	Einvernehmen	gibt.
Nach	Grundgesetz	und	Landesverfassung	braucht	der	Religionsunterricht	die	KooperaMon	von
Staat	und	ReligionsgemeinschaW.	Religionsunterricht	in	Rheinland-Pfalz	ist
bekenntnisorienMerter	Religionsunterricht.
	
Derzeit	findet	in	Rheinland-Pfalz	an	den	öffentlichen	Schulen	aleviMscher,	evangelischer,
freireligiöser,	islamischer	(im	Rahmen	modellhaWer	Erprobungen),	katholischer	und
mennoniMscher	Religionsunterricht	sta8.
	
Sollten	Sie	noch	weitere	Fragen	zum	Thema	haben,	so	stehe	ich	Ihnen	gerne	zur	Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Carola Nolten-Heinrichs 
-- 
Carola Nolten-Heinrichs 

MINISTERIUM FÜR BILDUNG
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Telefon +49 6131 162969 
Telefax +49 6131 16172969 
carola.nolten-heinrichs@bm.rlp.de 
www.bm.rlp.de

mailto:Carola.Nolten-Heinrichs@bm.rlp.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de
mailto:carola.nolten-heinrichs@bm.rlp.de
http://www.bm.rlp.de/


Von: Raffaela.Yilmaz@stmuk.bayern.de
Betreff: AW: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 4. Oktober 2018 um 11:09

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

 
Sehr	geehrter	Herr	Schmidt,
	
vielen	Dank	für	Ihre	Anfrage.	Hierzu	können	wir	Ihnen	Folgendes	rückmelden:
	
Hinsichtlich	des	Status	bekenntnisfreier	Schulen	darf	auf	das	Urteil	des	Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs	vom	28.11.1990	(Az.	7	B	90.18;	abgedruckt	in	NVwZ	1991,	1101)
verwiesen	werden:	Nach	dessen	Ziffer	2	b)	und	c)	wird	der	Begriff	“bekenntnisfreie	Schulen“	in
Art.	7	Abs.	3	Satz	1	GG	ausschließlich	in	Zusammenhang	mit	der	Regelung	über	den
Religionsunterricht	an	öffentlichen	Schulen	gebraucht,	nach	der	Religionsunterricht	in	diesen
Schulen	mit	Ausnahme	der	bekenntnisfreien	Schulen	ordentliches	Lehrfach	ist.	Art.	7	Abs.	3	Satz
1	GG	will	(nur)	diejenigen	öffentlichen	Schulen	von	der	Verpflichtung	zum	Religionsunterricht
ausnehmen,	die	von	jeder	Betä\gung	eines	religiösen	Bekenntnisses	frei	sind,	und	stellt	in
diesem	Zusammenhang	die	“bekenntnisfreien	Schulen“	in	Gegensatz	zu	Bekenntnis-	und
Gemeinscha^sschulen.	Bei	bekenntnisfreien	Schulen	handelt	es	sich	um	solche,	die	nicht	an
einem	religiösen	Bekenntnis	orien\ert	sind.	Weiter	wird	ausgeführt,	dass	Art.	7	Abs.	3	Satz	1	GG
eine	“bekenntnisfreie	Schule“	als	Schultyp	nicht	normiere	—	geschweige	denn	als	Ins\tut
garan\ere	—,	sondern	das	Bestehen	solcher	Schulen	nach	den	landesrechtlichen	Vorschri^en
lediglich	unterstellt	(Art.	70	ff.,	Art.	7	Abs.	4	Satz	2	GG;	vgl.	BVerfGE	41,	29/461).	Das	bayerische
Schulrecht	kenne	—	im	Gegensatz	zu	anderen	Bundesländern	—	die	bekenntnisfreie	Schule	als
eigenständige	Schulform	nicht.	Für	den	(damaligen)	Volksschulbereich	[heute	Grundschulen	und
Migelschulen]	wird	weiter	erläutert,	dass	nur	Gemeinscha^sschulen	vorgesehen	seien,	in
denen	nach	den	gemeinsamen	Grundsätzen	der	christlichen	Bekenntnisse	unterrichtet	wird
(Art.	135	BV.,	Art.	6	Abs.	2	BayEUG	[heute	Art.	7	Abs.	2	BayEUG]),	sowie	Bekenntnis-	und
Weltanschauungsschulen	(vgl.	Art.	133	Absatz	1	Satz	3,	Art.	134	Absatz	3	BV,	Art.	69	Absatz	3
BayEUG	[heute	Art.	92	Abs.	3	BayEUG]);	für	bekenntnisfreie	Schulen	wäre	-	da	sie	nicht
Bekenntnis-	oder	Weltanschauungsschulen	sind	-	allenfalls	insoweit	noch	Raum,	als	an	der
Errichtung	privater	Volksschulen	zugleich	ein	besonderes	pädagogisches	Interesse	anerkannt
wird	(Art.	7	Absatz	5	Alt.	1	GG;	Art.	69	Absatz	3	BayEUG	[heute	Art.	92	Abs.	3	BayEUG]).
 
Als	Ausprägung	dieser	durch	den	Landesgesetzgeber	zu	treffenden	Entscheidung	ist	auch	der
Religionsunterricht	ausgestaltet:	Der	konfessionelle	Religionsunterricht	ist	gemäß	Art.	7	Abs.	3
GG	sowie	Art.	136	Abs.	2	BV	und	Art.	46	Abs.	1	Satz	1	BayEUG	ordentliches	Lehrfach
(Pflichkach).	Er	wird	in	Übereins\mmung	mit	den	Grundsätzen	der	betreffenden	Kirche	oder
Religionsgemeinscha^	erteilt	und	ist	in	Bayern	für	die	bekenntnisangehörigen	Schüler
Pflichkach.	Für	diejenigen	Schülerinnen	und	Schüler,	die	nicht	am	Religionsunterricht
teilnehmen,	ist	der	Ethikunterricht	Pflichkach	(Art.	47	Abs.	1	BayEUG).	Er	dient	der	Erziehung
der	Schülerinnen	und	Schüler	zu	werteinsich\gem	Urteilen	und	Handeln.	Dabei	orien\ert	sich
sein	Inhalt	an	den	siglichen	Grundsätzen,	wie	sie	in	der	Bayerischen	Verfassung	und	im
Grundgesetz	niedergelegt	sind,	und	berücksich\gt	die	Pluralität	der	Bekenntnisse	und
Weltanschauungen	(Art.	47	Abs.	2	BayEUG).
	
In	der	beigefügten	Tabelle	ist	die	Anzahl	der	Teilnehmer	am	Religions-/Ethikunterricht	an
bayerischen	Schulen	im	Schuljahr	2017/2018	in	Aufgliederung	nach	Schularten	dargestellt.
Weitere	Angaben	zur	Anzahl	der	Schulen	liegen	in	ausgewerteter	Form	nicht	vor.
 
 
 
Wir	hoffen,	Ihnen	mit	diesen	Informa\onen	geholfen	zu	haben.



Wir	hoffen,	Ihnen	mit	diesen	Informa\onen	geholfen	zu	haben.
	
Mit	freundlichen	Grüßen
Ihr	Serviceteam
der	Bayerischen	Staatsregierung
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Von: Feß Sven (Bildung) S.Fess@bildung.saarland.de
Betreff: WG: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 16. Oktober 2018 um 10:56

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

Sehr geehrter Herr Schmidt,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne gebe ich Ihnen Rückmeldung.
 
Im Saarland gibt es keine bekenntnisfreien öffentlichen Schulen. Gemäß Artikel 29 der
Verfassung des Saarlandes ist der Religionsunterricht an allen öffentlichen Schulen
ordentliches Lehrfach. Der in Art. 7 Abs. 3 S. 1 GG enthaltenen Ausnahme für die
bekenntnisfreien Schulen bedurfte es in der Verfassung des Saarlandes nicht, da nach
Art. 27 Abs. 4 S. 1 SVerf im Saarland alle öffentlichen Schulen Gemeinsame Schulen
sind. 
 
Im Saarland gibt es 274 öffentliche allgemeinbildende Schulen und 20 öffentliche
Berufliche Schulen. Mit Ausnahme der 7 öffentlichen Förderschulen geistige
Entwicklung findet an allen Schulen Religionsunterricht statt.
Die Verteilung auf die Schulformen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
 

Schulform
Öffentliche
Schulen

Grundschule 155
Gemeinschaftsschule 57
Schengen Lyzeum 1
Gymnasium 30
Förderschule 31
BS 20

	
 

Aktuell wird Religionsunterricht für katholische, evangelische, jüdische, alevitische und
im Modellversuch auch für muslimische Schülerinnen und Schüler erteilt. Der Unterricht
für jüdische und alevitische Schülerinnen und Schüler wird landeszentral erteilt.
	
	
Mit freundlichen Grüßen
I. A.
 
Sven Feß

Bürgerbeauftragter
AdM

 

Trierer Straße 33 · 66111 Saarbrücken
Tel.: +49(0)681 501-7213  · Fax: +49(0)681 501-7515
s.fess@bildung.saarland.de · www.bildung.saarland.de

mailto:S.Fess@bildung.saarland.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de
mailto:s.fess@bildung.saarland.de
http://www.bildung.saarland.de/


Von: Nestler, Christian C.Nestler@bm.mv-regierung.de
Betreff: WG: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 19. Oktober 2018 um 13:09

An: damian.schmidt@diehumanisten.de
Kopie: Schimmelpfennig, Anne A.Schimmelpfennig@bm.mv-regierung.de

Sehr	geehrter	Herr	Schmidt,
	
zu	Ihren	beiden	Fragen	darf	ich	Ihnen	die	folgenden	Antworten	übermi;eln:
	

1.       In	Mecklenburg-Vorpommern	sind	keine	Schulen	bekannt,	die	offiziell	im	Sinne	des
Art.	7	GG	als	“bekenntnisfrei“	gelten.

	
2.       An	402	öffentlichen	allgemein	bildenden	Schulen	(ohne	Abendgymnasien)	wurden	im

Schuljahr	2017/18	die	Fächer	evangelische	Religion	bzw.	katholische	Religion
unterrichtet.	Dies	entspricht	einem	Anteil	in	Höhe	von	ca.	84	Prozent	an	allen
öffentlichen	allgemein	bildenden	Schulen	(ohne	Abendgymnasien)	des	Schuljahres
2017/18.

	
	
Mit	freundlichen	Grüßen
Im	AuZrag
	
Chris\an	Nestler
	
-------
Chris\an	Nestler
Ministerium	für	Bildung,	WissenschaZ	und	Kultur	M-V
Leiter	des	Büros	der	Ministerin	(i.V.)
Email:	C.Nestler@bm.mv-regierung.de
Tel:	+49	385	588-7001
-------
Allgemeine	Datenschutzinforma4on
	
Der	 telefonische,	 schriZliche	 oder	 elektronische	 Kontakt	 mit	 dem	 Ministerium	 für
Bildung,	 WissenschaZ	 und	 Kultur	 Mecklenburg-Vorpommern	 ist	 mit	 der	 Speicherung
und	 Verarbeitung	 der	 von	 Ihnen	 ggf.	 mitgeteilten	 personenbezogenen	 Daten
verbunden.	 Rechtsgrundlage	 hierfür	 ist	 Art.	 6	 Absatz	 1	 Buchstabe	 c	 und	 	 e	 der
Datenschutz-Grundverordnung	(DS-GVO)	der	Europäischen	Union	in	Verbindung	mit	§	4
Abs.	1	Landesdatenschutzgesetz	(DSG	M-V).	Weitere	Informa\onen	erhalten	Sie	hier:
h;ps://www.bildung-mv.de/Datenschutz/
	
	
 
Von: Damian Schmidt PdH [mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de] 
Gesendet: Mittwoch, 12. September 2018 11:41
An: Poststelle, BM
Betreff: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen Schulen

mailto:ChristianC.Nestler@bm.mv-regierung.de
mailto:ChristianC.Nestler@bm.mv-regierung.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de
mailto:AnneA.Schimmelpfennig@bm.mv-regierung.de
mailto:AnneA.Schimmelpfennig@bm.mv-regierung.de
mailto:C.Nestler@bm.mv-regierung.de
https://www.bildung-mv.de/Datenschutz/
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de


laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen Schulen
mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach“.
 
Die Schulordnung / das Landesschulgesetz Ihres Bundeslandes sieht dazu vor:
Mecklenburg-Vorpommern: Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen
ordentliches Unterrichtsfach.
 

Wir wüsste gern, wie viele staatliche/ öffentliche Schulen in Ihrem Bundesland offiziell
im Sinne des Art. 7 GG als “bekenntnisfrei” gelten, bzw. ob für öffentlichen Schulen in
Ihrem Bundesland die Möglichkeit besteht, sich als bekenntnisfrei zu erklären.
 
Darüber hinaus würde uns interessieren, an wie vielen öffentlichen Schulen (in absoluten
wie auch in Prozentzahlen) staatlicher Religionsunterricht erteilt wird bzw. vorgesehen
ist, sowie, für wie viele Glaubensrichtungen insgesamt Religionsunterricht erteilt wird.
 
Über eine zeitnahe Antwort würde ich mich freuen.
 

 

Viele Grüße
 
Damian Schmidt
Mitglied des Bundesvorstands
Stellv. Generalsekretär
Stellv. Leiter AG Säkularisierung
Kandidat zur Europawahl 2019
Mitglied im Landesverband Berlin
 
damian.schmidt@diehumanisten.de
https://www.facebook.com/damian.schmidt.pdh
 
Partei der Humanisten
Mainzer Straße 18
10247 Berlin
 
+49 30 857 624 70
mail@parteiderhumanisten.de
https://diehumanisten.de/
 
https://www.facebook.com/parteiderhumanisten/
https://www.instagram.com/parteiderhumanisten/
https://www.youtube.com/user/ParteiDerHumanisten/

mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de
https://www.facebook.com/damian.schmidt.pdh
mailto:mail@parteiderhumanisten.de
https://diehumanisten.de/
https://www.facebook.com/parteiderhumanisten/
https://www.instagram.com/parteiderhumanisten/
https://www.youtube.com/user/ParteiDerHumanisten/


Von: Aden, Jens (MK) Jens.Aden@mk.niedersachsen.de
Betreff: AW: Anfrage zu bekenntnisfreien Schulen
Datum: 22. Oktober 2018 um 17:23

An: damian.schmidt@diehumanisten.de

Sehr geehrter Herr Schmidt,
 
für Ihre Anfrage an das Niedersächsische Kultusministerium danke ich Ihnen.
Zu Ihren Fragen teile ich Ihnen gern folgende Informationen mit:
 
Wir wüsste gern, wie viele staatliche/ öffentliche Schulen in Ihrem Bundesland
offiziell im Sinne des Art. 7 GG als “bekenntnisfrei” gelten, bzw. ob für
öffentlichen Schulen in Ihrem Bundesland die Möglichkeit besteht, sich als
bekenntnisfrei zu erklären.
 

Öffentliche Schulen sind in Niedersachsen grundsätzlich Schulen für
Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse und Weltanschauungen. Damit
sind sie zwar keine „grundsätzlich christlichen Schulen“, sie sind im Lichte des
§ 2 NSchG (Bildungsauftrag) und der Tatsache, dass Religionsunterricht nach
§ 124 Abs. 1 Satz 1 NSchG ordentliches Lehrfach ist, allerdings auch nicht
„bekenntnisfreie Schulen“.
Es besteht aufgrund der schulgesetzlichen Festlegungen für öffentliche
Schulen nicht die Möglichkeit, sich als „bekenntnisfrei“ zu erklären.
 

Darüber hinaus würde uns interessieren, an wie vielen öffentlichen Schulen (in
absoluten wie auch in Prozentzahlen) staatlicher Religionsunterricht erteilt wird
bzw. vorgesehen ist, sowie, für wie viele Glaubensrichtungen insgesamt
Religionsunterricht erteilt wird.
 

Gemäß § 124 des Niedersächsischen Schulgesetzes ist Religionsunterricht an
den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach, und für mindestens zwölf
Schülerinnen oder Schüler desselben Bekenntnisses ist an einer Schule
Religionsunterricht einzurichten. Daraus folgt, dass grundsätzlich an jeder
öffentlichen Schule im Bedarfsfall Religionsunterricht zu erteilen ist.
Über die Teilnahme am Religionsunterricht bestimmen die
Erziehungsberechtigten. Nach der Vollendung des 14. Lebensjahres steht
dieses Recht den Schülerinnen und Schülern zu.
An Fachschulen für pädagogische oder sozialpflegerische Berufe ist der
Religionsunterricht Pflichtfach oder Wahlfach; an den übrigen Fachschulen
sollen Arbeitsgemeinschaften im Fach Religion eingerichtet werden, wenn sich
zu ihnen mindestens zwölf Schülerinnen oder Schüler eines Bekenntnisses
anmelden.
 
In Niedersachsen werden derzeit Alevitische Religion, Evangelische Religion,
Islamische Religion, Jüdische Religion, Katholische Religion und Orthodoxe
Religion als ordentliche Unterrichtsfächer erteilt.

 
Im Anhang übersende ich die zuletzt veröffentlichen Daten mit Hinweisen auf den
Religionsunterricht in Niedersachsen.
 
Für Nachfragen stehe ich gern zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Im Auftrage

mailto:Jens.Aden@mk.niedersachsen.de
mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de


 
Jens Aden
 
---------------------------------------------------
Jens Aden
 
Niedersächsisches Kultusministerium
Referat 36.1 - Kirchen und Religionsgemeinschaften
Schiffgraben 12-16
30159 Hannover
 
Tel.: 0511/120-7255 – Fax: 0511/120-99-7255
E-Mail: Jens.Aden@mk.niedersachsen.de
 

Von:	Pressestelle	(MK)	
Betreff:	WG:	Anfrage	zu	bekenntnisfreien	Schulen
nachstehende Mail übersende ich Ihnen mit der Bitte um Übernahme.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichem Gruß

Andrea Rosenberg 
Niedersächsisches Kultusministerium
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Schiffgraben 12, 30159 Hannover,
Tel. 05 11/1 20-71 46
 

	
	
 
Von:	Damian	Schmidt	PdH	[mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de]	
Gesendet:	MiEwoch,	12.	September	2018	11:28
An:	Pressestelle	(MK)	<Pressestelle@mk.niedersachsen.de>
Betreff:	Anfrage	zu	bekenntnisfreien	Schulen
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
laut Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen
Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach“.
 
Die Schulordnung / das Landesschulgesetz Ihres Bundeslandes sieht dazu vor:
Niedersachsen: Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen
ordentliches Lehrfach. Für mindestens zwölf Schülerinnen oder Schüler
desselben Bekenntnisses ist an einer Schule Religionsunterricht einzurichten.
 

mailto:damian.schmidt@diehumanisten.de
mailto:Pressestelle@mk.niedersachsen.de


 
Wir wüsste gern, wie viele staatliche/ öffentliche Schulen in Ihrem Bundesland
offiziell im Sinne des Art. 7 GG als “bekenntnisfrei” gelten, bzw. ob für
öffentlichen Schulen in Ihrem Bundesland die Möglichkeit besteht, sich als
bekenntnisfrei zu erklären.
 
Darüber hinaus würde uns interessieren, an wie vielen öffentlichen Schulen (in
absoluten wie auch in Prozentzahlen) staatlicher Religionsunterricht erteilt wird
bzw. vorgesehen ist, sowie, für wie viele Glaubensrichtungen insgesamt
Religionsunterricht erteilt wird.
 
Über eine zeitnahe Antwort würde ich mich freuen.
 
 
Viele Grüße
 
Damian Schmidt
Mitglied des Bundesvorstands
Stellv. Generalsekretär
Stellv. Leiter AG Säkularisierung
Kandidat zur Europawahl 2019
Mitglied im Landesverband Berlin
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